
Vorsorgeplan in Stichworten
Vorsorgereglement vom 1. Januar 2024

Versicherung

Beitragsaufteilung 
Ab Alter 25 bis Referenzalter, bis Alter 67 möglich

Arbeitnehmerbeitrag 
6,8 % bis 12,8 % des versicherten 
Lohnes, nach Alter gestaffelt

Arbeitgeberbeitrag 
11,2 % bis 21,2 % des versicherten 
Lohnes, nach Alter gestaffelt

Blaue Schrift: Überdurchschnittliche Leistungen

Versicherter Lohn
Jahreslohn ab CHF 19 600 abzüglich 
Koordinationsabzug: ⁷/₈ der voraussichtlichen AHV-Altersrente

Von 18 bis 24 Jahren sind nur die Risiken Tod und Invalidität 
versichert. Hier beträgt der Arbeitnehmerbeitrag 1% und der 
Arbeitgeberbeitrag 2,5 % des versicherten Lohnes.



Ereignisse

Unbezahlter Urlaub
Die PK SPG trägt zu attraktiven Arbeits- 
bedingungen der SPG bei, indem die  
Versicherung bei unbezahlten Urlauben  
bis sechs Monate besonders geregelt ist. 

Austritt aus der PK SPG
Vorhandenes Sparkapital wird überwiesen.

Invalidität 
Die Invalidenrente beträgt 60 % des  
versicherten Lohnes.

Todesfall
•  Die Ehegattenrente beträgt 40 % des  

versicherten Lohnes. Wird keine Rente 
entrichtet, wird das vorhandene  
Sparkapital ausbezahlt.

•  Eine Lebenspartnerrente oder ein  
Todesfallkapital wird unter bestimmten 
Voraussetzungen für eheähnliche  
Lebensgemeinschaften geleistet.

•  Die Kinderrente beträgt 10 % des  
versicherten Lohnes.

Kennzahlen
 2023 2022 2021 2020 2019

Deckungsgrad in %  112,7 % 106,6 % 118,9 % 113,2 % 115,3 %

Gesetzlicher Minimal-Zins  1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Zusätzlicher Zins in PK SPG 1,5 % 2 % 3 % 1 % 1 %

Total Zins in PK SPG 2,5 % 3 % 4 % 2 % 2 %

Pensionierung (Referenzalter) 
•  Frauen: Alter 64  

(ab 2025 jährliche Erhöhung um  
3 Monate, ab 2028 Alter 65)

•  Männer: Alter 65
•  Ab 58 bis 70 Jahre 
•  es sind auch Teilpensionierungen möglich

•  Altersrente 
Altersguthaben umgewandelt in eine 
Rente anhand von altersabhängigem 
Umwandlungssatz (bis 2024 4,85 % im 
Referenzalter)

•  Kapitalabfindung  
Die Altersrente kann voll oder teilweise 
(Mischung aus Rente und Kapital) als  
Kapital bezogen werden.
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